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Verwaltungsbericht
der

Direktion der Mi) und Polizei,

Abtheilung Kirchenwesen.

Direktor: Herr Regierungsrath Karl Schenk,

I. Reformirte Kirche.

Nachdem die Bezirksfunoden ihre Sitzungen gehalten,

trat auch die Kantonssynode am 23. und 24. Inni 1863

zusammen und behandelte vornehmlich folgende Geschäfte:

Die Synode ersättigte sich an dem Versprechen ihres
Ausschusses, nach Annahme des projektirten neuen Geschäfts»

Réglementes für den Großen Rath ein analoges für die

Kantonssynode vorzulegen.
Die Anträge wegen der Anordnung der kirchlichen

Verhältnisse der Pfarrei Hochstetten und
der HelfereiZäziwyl wurden angenommen und sollen
der sbern Behörde zur Annahme empfohlen werden.
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Betreffend das Memsriren von Katechismus-
Fragen und dessen Negulinmg von kirchlichem Standpunkte
wird nach dem Antrage des Ausschusses von einer solchen

Negulirnng abge>ehm uud das jeden Ortes Passende und

Wünschbare dem Ermessen deS Geistlichen als Katecheten

anheimgestellt,

Die jurassischen Anträge aus Trennung des
Religiösen und Bürgerlichen im Allgemeinen fanden ihre
Erledigung durch Annahme der Anträge zum folgenden, aber

früher behandelten Traktandnm, nnd wnrden abgewiesen,

nämlich des Antrages in Betreff der Dissenter, die sich

förmlich von der Landeskirche getrennt haben,
der hohen Regierung zu empfehlen, eine Modifikation der

einschlagenden Gesetzesbestimmungen in der Weise zu veranlassen

daß ihnen dadurch die Eintragung ihrer Kinder in
Civilstandsrcgister und die rechtiich-gültig« Eingehung der

Ehe ohne Dazwischenkunft der Organe der Landeskirche

ermöglicht werde,

Heidelberger-Katechismus und deffen Revision:
Die im Jahre 1862 niedergesetzte Kommission erstattet
Bericht über ihre Untersuchung der Angelegenheit und stellt
bestimmte Anträge, die in etwas veränderter Fassung dahin

angenommen worden, daß der Gebrauch des Heidelberger-

Katechismus bis und so lange aufrecht erhalten werde, als
nicht ein vorzüglicheres Lehrbuch an dessen Stelle empfohlen
werdeu kann daß dessen materielle und formelle Mängel
anzuerkennen seien und AbHülse gesucht werde, daß daher
eine Revision des yeidelberger-Katechismus, oder die Erstellung

eines neuen selbständigen Landeskatechismus, welcher in

zweckdienlicher Form und Fassung die Summe der evangelischen

Doctrin biete, anzustreben sei, daß daher die Synode
die Diener der Landeskirche ermuntert, daherige Versuche zu



,55 -
machen, und ihren Ausschuß beauftragt, solche Entwürfe
entgegenzunehmen und ihr darüber Bericht zu erstatten.

Der Bericht der Kommission für Begutachtung der

Spruchsammlung zur Kinderbibel und Erklärung
der Zustimmung Namens der Synode in gutsindendem Falle
wurde angehört und verdankt.

Die Revision des Kirchengesangbuchs wnrde

als nicht genügend motivirt abgelehnt.

Der Antrag der Bezirkssynode von Burgdorf gegen die

Brannt wein pest wurde dahin angenommen, daß die

kräftige Schilderung derselben und der laute Schrei um

Abhülfe, die im Generalbelichte des Herrn Pfarrer Dubuis
sich kundgeben, mit diefem ganzen Berichte an obere Behörde

übermittelt und zur Beachtung empfohlen morden.

Der Antrag wegen Trennung der Gemeinde O r pun d,-

Mettseite von Mett und Anschluß an Gottstodt wird
empfehlend der Negierung zugewiesen.

Die Errichtung einer z w e i t e n P s a r r e i i n S t. I m -

mer wird, nach dem dringendeil Verlangen der Bezirkssynode
des Jura, wiederholt wie 1862 der obern Behörde empfohlen.

Eine Weisung dieser jurassischen Bezirkssynode an den

reformirten Pfarrer in Pruntrut in Betreff der

Unterweisung der deutschen Kinder und deren Admission zum
heiligen Abendmahls erhält die Zustimmung der Kantoussynode

Ein Gesuch der Bezirkssynode Bern, nachträglich durch
die Kirchen-Direktion der Kantonsfynode überwiesen, wird
in seinem einen Theile, die B esoldungserhöung des

Geistlichen der Zuchtanstalten in Bern der obern

Behörde zur Gewährung empfohlen, und soll in seinem an

dern Theile, betreffend die in der Zu ch t anst a l t « e r -

storbeneu Sträflinge, durch den Ausschuß geprüft uud
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dann von ihm im Namen der Synode selbst das gewünschte

Gutachten abgegeben werden.

Weltliche Behörden.

Es wurden folgende Geschäfte vom Regierungsrath
behandelt nnd erledigt:

1. Vorträge für Verwendung bei den Regierungen

von, Zürich, Aargau und Schaffhausen für den Bau einer

reformirten Kirche in Solothurn.
2. Vortrag betreffend Betheiligung bei der Wahl eines

reformirten Pfarrers in Luzern.
3. Vortrag über ein Gesuch der Bewohner der Bäuer-

ten Zwischenflüh und Schwenden, Kirchgemeinde Diemtigen,
für Erhebung zu einer eigenen Pfarrei, wurde abgewiesen,

4. Vortrag über eine Eingabe des Synodalausschusses

für Verwendung bei der Regierung von Lnzern Behufs
Ausübung des reformirten Gottesdienstes in den luzernischen

Grenzgemeinden.
5. Vortrag über ein Gesuch des Kirchenvorstandes von

Nidau für Besetzung der Pfarrei Nidau nach freier Wahl
in abweisendem Sinne.

6. Vortrag über eine Anzeige wegen verweigerten
Besuches der Unterweisung, woraufhin die Weisung ertheilt
worden, den Fall nach den Satzungen 148t50 des

Personenrechts zu behandeln.
7. Verordnung betreffend die Funktionen des Helfers

von Zäziwyl, Kirchgemeinde Hochstetten, vom 9. September

1863.
8. Vortrag (Beschluß des Regicrungsraths vom 9.

September 1863), betreffend die von der Kantonssynode
erlassene Ordnung des kirchlichen Religionsunterrichts vom

IS. Zum 1861,
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9. Vorträge über eine Vötstellung aus den Gemein«

den Villeret und St. Immer und den erneuerten Antrag
der Kantonssynode für Errichtung einer zweiten Pfarrstelle

zu St. Immer, in abweisendem Sinne.
10. Vortrag betreffend die kirchliche Stellung des

sogenannten Wydenbezirks, veranlaßt durch Anstände zwischen

den Kirchgemeinden Wahlern und Rüschegg.

Mutationen im Personalbestand der Geistlichen.

Es sind zu notiren 5 Todesfälle, 5 Resignationen, 3

Streichungen aus dem Ministerium; dagegen wurden in das

Ministerium aufgenommen nach erfolgter Consecration 6

Geistliche deutscher und 3 französischer Zunge, welche anderwärts

ordinirt worden waren, mithin Abgang 13, Zuwachs
hingegen nur 9.

Neu befetzt wurden die Pfarreien Hasle b. B., Mei-
kirch, Neichenbach, Bern (Nydek, II. Pfarrstelle), Nidau,
Neuenstadt (französische Psarrstelle), Courtelary, St- Immer-
thal, Vinelz, Nods, Därstetten, Bern (heil. Geist, I. Pfarr.
stelle), Höchstetten, Adelboden, Bern (heil. Geist, II. Pfarr«
stelle), und die Klaßhelfnstelle von Büren; nach Guttannen
wurde ein provisorischer Pfarrverwefer bestellt, ebenso nach

Corgemont.

Leibgedinge, Beiträge und Unterstützungen.

Infolge Demission erhielten ordentliche Leibgedinge von

Fr. 1290 Herr Pfarrer Paulet in Courtelary, Herr Wyt-
tenbach, Pfarrer an der Nydettirche in Bern, und Herr
Pfarrer Studer in Vinelz.

Gehaltszulagen wurden bewilligt: dem Herrn Ottmar
Schneider aus Deutschland jährlich Fr. 390, nnd Herrn
Friedrich Rauscher von Schaffhausen jährlich Fr. 390, jedoch
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bloß für die Dauer von Vikariatsdiensten. Herr Schneider
wurde später nach Guttannen als Pfarrverwesev beordert,

infolge dessen ihm die dem jeweiligen Pfarrer von Guttan-
iien alljährlich zukommende Besoldungsznlage von Fr, 209

bewilligt wurde.

Glocken- und Orgclsteuern erhielten die Kirchgemeinden

Stefftsburg Fr. 600, Vechigen Fr. 500 und Rapperswyl
Fr, 1500, die Gemeinde Heimberg an die Kosten für
Erstellung einer Thurmuhr mit Glocke im Schnlgebäude

Fr. 100.

Hingegen wurde die Gemeinde Rücgsau mit ihrem
Gesuch für eine Steuer an die Kosten für Kirchenheizung
aus Gründen der Konsequenz abgewiesen.

Beiträge von je Fr. 580 erhielten die reformirten Kirchen

zu Solothurn und Luzern, überdieß wurden für den

Bau einer reformirten Kirche in Solothurn Fr. 4000, und

für die Predigerbibliothek Fr. 100 bewilligt.

Die Versetzung von Vikarien auf Pfarreien und die

Anordnung der Installationen neugewählter Geistlicher auf
Pfarreien, die Besoldnngsangelegenheiten und die

Beantwortung von Einfragen von Geistlichen veranlaßten wieder'
umfangreiche Korrespondenzen.

Auf Ansuchen der Finanz-Direktiou wurde Behufs strenger

Beobachtung des 8- 2t des neuen Militärsteuergesetzesl

vom 9. Mai 1863 unterm 3l. Juli 1863 und veranlaßt
durch verschiedene Einfragen am 3. September 1863 ein

'

zweites erläuterndes Kreisschreiben an sämmtliche Pfarrämter

des Kantons erlassen.
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li. Katholische Kirche.

Es wurden folgende Geschäfte erledigt:
t. Auf die Einladung von Seite der Regierung von

Solothurn Abordnung nn die Konferenz für eine neue

Bischofswahl.

I. Vortrag über dcn Neubau einer katholischen Kirche

zu St. Immer, Genehmigung der Pläne mit einigen Ab-

änderungeu.
Z. Genehmigung der vom Kapitelsvikar vorgeschlagenen

Wahl eines Dekanatsverwesers von Delsberg.
4. Abordnung an die Schlußprüfung der Alumnen

des dießjährigen Knrfes dcs Diözesan-Priester-Seminars in

Solothurn,
5. Bestätigung der Wahlen eines Pfarrers von Marbach

(Luzern) nnd Bösingen (Freiburg).
6. Beitrag für den katholischen Gottesdienst in Biel

Fr. 50«, und
7. Abordnung an die Feier der Konsekration des

neugewählten Bischofs von Basel, Herrn Eugen Lachat, in
Solothurn.

Katholische Pfarrei iu Bern.
Von dem päpstlichen Gesandten, Herrn Bovieri, langte

die Anzeige der päpstlichen Einwilligung für Vereinigung
der katholischen Gemeinde in Bern mit dem Bisthum Basel

ein, welche Mittheilung sofort der katholischen Kirche,ikom-
mission zur Begutachtung überwiesen wurde. Die weitern

Verhandlungen fallen in das folgende Berichtjahr.
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